
il 
1I 

11-6~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollc"n des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

4 M·· -1010 Wien, den ................... 9. •.••. ~.J,al.., .............. , ............ 197.9. 
Stubenring I 
T elepbon 57 56 5S 

Zl. 21.891/28-7/76 

Be an t \.y..Qr t uILfi 

23~JAlJ 

t976 "'05$ O· 6 
~u .23ryeP 

der A..'l1frage d er Abgeordneten MEliTER und Ge­
nossen an den Herrn Bundesminister für soziale 
Verwal tung betreffend Durchführung des § 80 ASVG 

. (Nr.237/J) . 

Die Abgeordneten MELTERund Genossen he.ben an 
mich folgende Anfrage gerichtet: 

1)\-!elche. Gründe haben Sie bewogen, Verfügungen über 
die Verwendung von Mitteln aus der gebundenen 
Rücklagegemo § 80 ASVG durch die Pensionsversi­
cherungsanstalt der Arbeiter inden Jahren 1974 
und 1975 zuzustimmen? 

2) Welche Vorschüsse auf den Bundesbeitrag wären 
der·Pensionsversichertmgsanstalt der Arbeiter in 
den Monaten Juli bis einschließlich Oktober 1975 
entsprechend den eesetzlichen Bestinmungen zugc­
standen? 

3) Warum sind diese Vorschüsse nicht bezahlt \"lOrden, 
. obwohl die Pensionsversicherungsanstalt - neben 
kurzfristigen Krediten von 1330 bzw. 1115 Mio.S -
im Oletober 2.080 flio. S und im November 720 Mio. S 
an längerfristigen Krediten aufnehmen mußte? 
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In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): Da bei der Pensionsversicherungsanstalt der Ar-
beiter in den Geschäftsjahren 1974 und 1975 die Vor­
aussetzungen des § 80 Abs.2 ASVG - eine vorüber­
gehend ungünstige Kassenlage - gegeben waren, habe 
ich mich veranlaßt Eesehen, im Einvernehmen mit dem 
Herrn Bundesminister für Finanzen einer Verfügu...'1g 
über die Verwendung von l"Iitteln aus der gebundenen 
Rücklage zuzustimmen .. 

Zu 2): Nach den Bestimmungen des §, 80 Abs.3 ASVG is"ti 
der Bundesbeitrag für ein Geschäftsjahr wie folgt 
zu bevorschussen: Vorerst in den Monaten April und 
September mit einem Betrag in der Höhe der in den 
Monaten f1ai und Oktober zur Auszahlung gelangenden 
Pensionssonderzahlung; der verbleibende Rest monat­
lich im erforderlichen Ausmaß nach Tunlichkeit mit 
je einem Zwölf tel. AufGrun~ der bei der Pensions­
versicherungsanstalt der Arbeiter vorhandenen 
Finanzsituation wurde und wird der Restbetrag des 
Bundesbeitrages monatlich im erforderlichen Ausmaß 
bevorschußt. Der im Bundesvora.lJ.schlag 1975 für die 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter vorgesehen 
gewesene Bundesbeitrag in der Höhe von 6.414,6 Mio.S 
wurde in der Bevorschussung bereits für die Pensions­
zahlungen Jänner bis Juli 1975 auf Grund der Er­
fordernisse verbraucht. Vorschüsse für die Monate 
Juli bis Oktober 1975" also für die Pensionszahlungen 
Au.g-ust bis November, konnten somit nicht mehr a.."'lge­
wiesen werden. 
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Zu 3): 
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Über den Ansatz im Bundesvora.:.'löchlag 1975 
h~nausgehende Vorschüsse an Bundesbeitrag konnten 
erst geleistet werden, nachdem die hiefür not­
\vendigen gesetzlichen Maßnahmen - Bundesfinanz­
gesetznovelle1975 und 2,. Bundesüberschreitungs­
gesetz 1975 - in Kraft getreten wareno Es war da­
her unvermeidlich, daß die Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter wie in den letzten Jahren 
auch im Jahre 1975 Kredite zur Sicherung der Pen­
sionsauszahlungen aufnehmen mußteo Ergänzend hie­
zu möchte ich noch bemerken, daß die Pensionsver­
sicherungsanstalt der Arbeiter in der Lage war, 
bis Ende 1975 alle Kredite zurückzuzahlen. 
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